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Ein Beitrag zum landwirtschaftlichen Rechnungswesen

von W. Meier *)

Ausgehend vom Bericht der Arbeitsgruppe zur Koordination der Buchhaltungserhebungen

in der Landwirtschaft (17) sei in einem ersten Teil eine

Standortbestimmung vorgenommen und in einem zweiten Teil Wünschbares und Mögliches

aufgezeigt.

I. Die Buchhaltung im landwirtschaftlichen Rechnungswesen, eine

S tandortbes timmung

1. Das Rechnungswesen im Rahmen der unternehmerischen Tätigkeit

Die Abgrenzung des Rechnungswesens innerhalb der unternehmerischen

Tätigkeit und des betrieblichen Geschehens ist kein leichtes Unterfangen

und möglicherweise m.E. von geringem praktischen Nutzen.

Daraus darf allerdings heute weniger denn je die Schlussfolgerung

der relativen Bedeutungslosigkeit gezogen werden. Im Gegenteil wird

die Betriebswirtschaftslehre als Wissenschaft immer wieder daran

erinnert, dass ihr wohl ältestes Thema noch nicht in der Schublade

des Fachhistorikers verschwinden kann (l).
Das klassische Rechnungswesen wird charakterisiert durch die Yier-

teilung in

- Buchhaltung (Finanz- und Betriebsbuchhaltung)

- Kalkulation (Selbstkostenrechnung)

- Statistik
- Budget

Ohne auf Details einzutreten lässt sich feststellen, dass diese

Aufteilung keine organische Begründung in der unternehmerischen

Tätigkeit findet. Ausgehend von der historischen Dokumentationsaufgabe

des Rechnungswesens hat ihr Instrumentalcharakter bedeutend

*) W. Meier, Assistent am Institut für landwirtschaftliche Betriebslehre,
E.T.H., Zürich
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zugenommen und erstreckt sich heute über ein weites zeitliches und

sachliches Spektrum. Entsprechend der unternehmerischen Leitungsaufgaben

gliedert sich das Rechnungswesen heute in die dreifache Aufgabenstellung
der

- Planung
- Steuerung
- Kontrolle

Das Rechnungswesen stellt sich damit wieder vermehrt in den Dienst der

Unternehmung als Pührungsinstrument. MEIMBERG (7) hält richtigerweise

fest, dass das Rechnungswesen in erster Linie der Unternehmung zu dienen

hat. Werden Aufschreibungen und deren Auswertung nur für überbetriebliche
Zwecke der Agrarpolitik oder der berufsständischen Interessenpolitik
vorgenommen, verlieren sie ihre Aussagekraft [vgl. auch (15)3 -

Wenn der Buchhaltung innerhalb des Rechnungswesens nicht mehr die

Bedeutung wie noch vor Jahren zukommt, so ist das in erster Linie der

Entwicklung der Betriebswirtschaftslehre zuzuschreiben. Die Buchhaltung

hat damit nicht an Bedeutung verloren, sondern die Bereiche der

Planung und Entscheidungsfindung haben an Bedeutung zugenommen.

Die Weiterentwicklung des Rechnungswesens kann in nachstehenden

Stichworten gesehen werden:

- Berücksichtigung der Grenzwerttheorie und damit Abkehr

vom Denken in Produktionskosten im Sinne von

Durchschnittskosten auf dem Niveau der Unternehmung

- Beschaffung von Informationen als unternehmerische

Dispositionshilfe

- Ausbau der Zeitraum-Betrachtung. Verbindung der

Ex-post mit der Ex-ante Rechnung

- Berücksichtigung der Wachstumsprobleme, der Kapital¬

disposition, der Liquiditätsfragen sowie der Unsicherheit
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2. Einige "klassische" Fragen

2.1 Die Anforderung des landwirtschaftlichen Unternehmenshereich.es

an die Buchhaltung

Eine starke Bindung der Produktionsprozesse an Biologische Torgänge

erklärt bestimmte substantielle, rechtliche, formale und organisatorische

Besonderheiten im Rechnungswesen des Landwirtschaftsbetriebes

(7). Substantielle Eigenarten sind nach MEIMBERG die
diskontinuierlichen Produktionsprozesse mit verschiedenster Phasenlänge und

mit meist fristgebundenen Faktoreinsätzen und fristgebundenem Produk-

tionsausstoss. Weiter wird das landwirtschaftliche Rechnungswesen

erschwert durch die weitgehende Koppelproduktion, durch schwer zu

bestimmende Kausalzusammenhänge zwischen Faktoreinsatz und Produktaus-

stoss. Die vorwiegende Familienarbeitsverfassung unserer Betriebe und

die damit verbundene Standortgleichheit des Betriebes, der

Verpflegungsstelle und des privaten Bereichs komplizieren die rechnerische

Durchdringung, zumal die Verflechtung von monetären und naturalen

Strömen entsprechend ausgeprägt ist.

2.2 Die Finanz- und die Betriebsbuchhaltung *)

Nachdem eine erste geschichtliche Phase der Entwicklung mit der

formalen Ausgestaltung der Buchhaltung endete, begann in diesem

Jahrhundert die technische Verfeinerung bis hin zur Möglichkeit der

maschinellen Verarbeitung. Die Entwicklung welche sich in der Folge

abzeichnete nennt MELLEROWICZ (9) Fortentwicklung der Buchhaltung hin
zum Rechnungswesen und zwar durch die Kostenrechnung.

Nachdem sich die Finanzbuchhaltung weitgehend mit den externen

betrieblichen Beziehungen befasst, forderte die technische Entwicklung
xind der Konkurrenzkampf in der Wirtschaft eine bessere Kontrolle der

innerbetrieblichen Vorgänge geradezu heraus. Entsprechend dem

Konkurrenzdruck war die erste Fragestellung an die Betriebsbuchhaltung

*) Geschäftsbuchhaltung ist ein Synonymbegriff zu Finanzbuchhaltung.
Der Begriff Betriebsrechnung an Stelle von Betriebsbuchhaltung lehnt
sich an die statistische Form der Kostenrechnung an.



die der Selbstkostenrechnung bzw. der Stückkosten. In ihrer traditionellen

Form ist die Kostenrechnung eine Yollkostenrechnung bei der

neben der auf Vollständigkeit gerichteten Erfolgsrechnung die
Preiskalkulation an erster Stelle stand. Die ersten Formen der

Kostenrechnung hatten vorwiegend statistischen Charakter. Bald schon wurde

der Anschluss an die Buchhaltung gesucht. Daraus entwickelte sich eine

nach kostenorientierten Gesichtspunkten aufgebaute Buchhaltung innerhalb

des doppischen Systems. In der weiteren Entwicklung trat der

Grundsatz der einheitlichen Betriebsrechnung zurück hinter den der

besten Zweckentsprechung (5). Im industriellen Rechnungswesen führte
die Forderung nach einer detaillierten kurzfristig isoliert abschlussfähigen

Betriebsbuchhaltung dazu, dass die Ausgliederung der

Kostenrechnung aus dem doppischen System vor allem in grösseren Betrieben

überwiegt, sofern nicht überhaupt auf eine kontenmässige Darstellung
verzichtet wird.

Eine systematische Darstellung dieser Beziehungen zwischen der Finanz-

und Betriebsbuchhaltung hat LOEFFELHOLZ (6) vorgenommen. Er
unterscheidet:

A) In formeller Hinsicht
Der formelle Monismus (Einkreissystem): Geschäfts- und

Betriebsbuchhaltung werden in einer Einheit, dem doppischen System,

geführt. Der SCHMäLENBACH'sehe (15) Kontenrahmen ist Ausdruck

dieses geschlossenen Rechnungssystems.

Der formelle Dualismus (Zweikreissystem): In seiner radikalen
Form stehen Geschäftsbuchhaltung und die Betriebsbuchhaltung

völlig zusammenhangslos nebeneinander. In gemässigterer Form

wird eine statistische Betriebsabrechnung angehängt in Form

eines Betriebsabrechnungsbogens. Je nach Ausprägung kann von

einem verbundenen Zweikreis system gesprochen werden. Ohne näher

darauf einzutreten, handelt es sich beim verbundenen Zweikreissystem

in der Regel um eine kontenmässig geführte Verbindung

zwischen den beiden an sich getrennten Kreisen (Spiegelbildsystem

Uebergangssystem).

B) In materieller Hinsicht
Der materielle Monismus arbeitet in der Geschäfts- und der

Betriebsbuchhaltung mit gleichen Elementen, d.h., es wird nicht
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unterschieden zwischen Kosten und Aufwand. Dies ist eine wenig

übliche Betrachtung im industriellen Rechnungswesen.

Der materielle Dualismus unterscheidet streng zwischen Aufwand

und Kosten.

Nach der bekannten Theorie umfasst die Finanzbuchhaltung die

externen betrieblichen Beziehungen. Die Betriebsbuchhaltung

demgegenüber befasst sich vornehmlich mit dem betriebsinternen
Geschehen.

Die formelle Abgrenzung ergibt sich aus den Begriffspaaren:

Aufwendungen und Erträge in der Finanzbuchhaltung

Kosten und Leistungen in der Betriebsbuchhaltung

KOSIOL (5) teilt das Rechnungswesen ein in den Finanzumlauf der

Nominalgüter und den Erzeugungsumlauf der Realgüter. Er bezeichnet

die Rechnungsweise des Nominalgüterstroms als pagatorische

Rechnung und zählt zu ihr jede Finanz- und Liquiditätsrechnung.
Die pagatorischen Erfolgskomponenten der Finanzbuchhaltung sind

die Aufwendungen und Erträge.

Demgegenüber bezeichnet er die Realgüterbewegung als kalkulatorische

Rechnung. Ihr gehört speziell auch der Bereich der

Betriebsbuchhaltung an.

Stichwortartig sei festgehalten:
Ausgaben: Alle geleisteten Zahlungen in Form von Bar- und

Buchgeld. Die Ausgaben berühren den Nominalgüterumlauf und

damit die Finanzbuchhaltung (Entsprechendes gilt für die

Einnahmen).

Aufwand: Die von einem Unternehmen während einer Abrechnungsperiode

verbrauchten Güter und Dienstleistungen. Ausgaben müssen

mit den Aufwendungen nicht übereinstimmen. Auch können Aufwendungen

nicht einfach als periodisierte Ausgaben definiert werden

(z.B. Verzehr unentgeltlich erworbener Vermögensbestandteile).

Kosten: Wertmässig, betriebsbedingter Verbrauch an Gütern und

Dienstleistungen zur Leistungserstellung.
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Das SCHWALENBACH'sehe Schema kann die Beziehungen zwischen Aufwand

und Kosten verdeutlichen:

Neutraler Aufwand Aufwand, zugleich Kosten

Zweckaufwand

Kosten, zugleich Aufwand

Grundkosten Zusatzkosten

Heutraler Aufwand: Im Sinne der Erfolgsrechnung Aufwand, im Sinne

der Kostenrechnung keine Kosten.

Beispiel: Aufwendungen für betriebsfremde Gebäude (Wohnhaus).

Bewertungsverschiedener Aufwand (Abschreibungen,

Zinsen)

Zusatzkosten: Aufwandverschiedene Kosten

Beispiel: Eigenkapitalzinsen, Unternehmerlohn, bewertungsver¬

schiedene Kosten (Abschreibungen, Zinsen)

Zusammenfassend unterscheiden sich die Kosten von Aufwand (9)

1. In ihrem Umfang: Zusatzkosten sind kein Aufwand,

neutraler Aufwand keine Kosten

2. In der Art der Bewertung: Aufwand ist viel stärker ausgaben¬

orientiert als Kosten

3. In der Anwendung: Aufwand erfolgswirksamer Güter¬

verbrauch der Unternehmung

Kosten leistungsbedingter
Güterverbrauch des Betriebes

Die entsprechenden Korrelationsbegriffe zu Ausgaben, Aufwand und

Kosten wären also Einnahmen, Ertrag, Leistung. Nicht nur ist der

Leistungsbegriff im Sinne der Kostenrechnung im Sprachgebrauch des

Agrarwirtschaftlers wenig gängig, auch der Ertragsbegriff wird
mehrdeutig gebraucht. Im Sinne des Rechnungswesens wird darunter der

erfolgswirksame Ertrag als Pendant zum Aufwandsbegriff verstanden.

Wiederum brauchen Erträge und Leistungen nicht identisch zu sein.
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Die gleiche Beziehung wie für die Kostenseite lässt sich für die

Leistungsseite herstellen.

Neutraler Ertrag Ertrag, zugleich Leistung

Zweckertrag

Leistung, zugleich Ertrag
Grundleistung Zusatzleistung

Daraus ergehen sich entsprechende Abweichungen ähnlich wie sie für
die Kosten-Aufwandsbeziehungen dargestellt wurden.

Damit sei gezeigt, dass ein materieller und formeller Unterschied

zwischen der Finanz- und der Betriebsbuchhaltung besteht. Gleichzeitig

ist damit klar, dass die Verbindung zwischen diesen beiden

Kreisläufen nicht eine zwangsläufige ist, sondern in irgend einer
Form hergestellt werden muss. Diese Verbindimg kann streng sein

(Monismus) oder aber weitgehend fehlen und in der Folge übergehen

in die Kalkulation (Kostenträgerstückrechnung, Standardkostenrechnung,

Plahkostenrechnung).

Im landwirtschaftlichen Rechnungswesen hat sich diese Entwicklung

nicht mit derselben Konsequenz vollzogen. Schon der allgemeine

Sprachgebrauch wird der Begriffsdifferenzierung "Aufwand-Kosten",

"Ertrag-Leistung" kaum gerecht. Es wird damit im landwirtschaftlichen
Rechnungswesen ein in Industrie und Gewerbe weitgehend unbekannter

materieller Monismum betrieben. Insbesondere unterscheidet man in
der Regel nicht zwischen einer finanzbuchhalterischen und

betriebsbuchhalterischen Bewertung und Abschreibung. Die Kommission selbst
erwähnt in ihrem Bericht, dass eine Trennung nicht konsequent

durchführbar sei. So wird die Kostenartenrechnung weitgehend als
Finanzbuchhaltung und die Teilkostenrechnung als Betriebsbuchhaltung
bezeichnet.

Warum hat sich im landwirtschaftlichen Rechnungswesen nicht die

gleiche differenzierte Betrachtungsweise herausgebildet? Ein Hauptgrund

ist zweifelsohne die fehlende Buchführungspflicht, wie sie in
anderen Ländern im Zusammenhang mit der Steuerveranlagung teilweise
besteht. Damit fehlt meist auch die sachliche Betonung von "Steuer-
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Buchhaltungen". Es ist allerdings möglich, dass die immer differenziertere

"betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise der letzten Jahre

längerfristig eine konsequentere Unterscheidung zwischen Finanzbuchhaltung

und Betriebsbuchhaltung verlangt.

3. Neuere Rechnungsverfahren
Ton der geschichtlichen Entwicklung her war die Betriebsabrechnung

ausgerichtet auf die Selbstkosten- oder Stückrechnung, indem an die

Kostenartenrechnung die KostenträgerStückrechnung mit Terrechnung der

Tollkosten auf die Leistungen anschloss. Im Einproduktbetrieb ist diese

Möglichkeit weitestgehend offen. In Terbundbetrieben, wie auch der

Landwirtschaftsbetrieb in den allermeisten Fällen bezeichnet werden muss,

wird die Terlegung der Gemeinkosten auf die Kostenträger fragwürdig
und ist nicht ohne Schlüsselung in letzter Konsequenz zu lösen.
Allseits befriedigend wird dieses Problem auch nie zu lösen sein.

3.1 Bas Problem der Tollkostenrechnung

Bie Kostenstellenrechnung wurde weitgehend im Bienste der Kostenträgerrechnung

entwickelt. Sie dient der funktionellen Aufgliederung der

Gemeinkosten. Sie kann mit dem Kostenträger zusammenfallen. Auf der

Kostenstelle erfolgt noch keine Leis tungsVerrechnung, hingegen wird

der "Erfolg" von Kostenstellen oftmals an Soll-Kosten gemessen. Neben

diesem Zurechnungsproblem weist BRANBES (2) auf die kritischen Punkte

der Prodüktionskostenrechnung hin:

- Als Mengenanpasser ist für den Einzelbetrieb die Selbstkosten¬

rechnung irrelevant

- Bie betriebliche Entscheidungsfindung orientiert an den durch¬

schnittlichen Produktionskosten (Kostenträgerstückrechnung) ist
nicht nur problematisch, sondern falsch (Proportionalisierung
der Gemeinkosten)



Die Teilkostenrechnung

Wie in der Vollkostenrechnung werden alle Kosten erfasst, aber nur
bestimmte Kostenelemente auf die Kostenträger verrechnet.

Vollkostenrechnung

Gesamtleistung

./. Gesamtkosten

Erfolg

Teilkostenrechnung

Gesamtleistung

./. variable Kosten bzw. Einzelkosten

Deckungsbeitrag
./. fixe Kosten bzw. Gemeinkosten

Erfolg
Bevor kurz auf zwei Anwendungsformen eingetreten wird, rufen wir uns

eine grundsätzliche Kostengliederung in Erinnerung (vereinfacht nach

K. Käfer):

Variable direkte Kosten

Einzelkosten

2)' Variable indirekte Kosten

Gemeinkosten

3)' Fixe direkte Kosten

Einzelkosten

^ Fixe indirekte Kosten

Gemeinkosten

Das sogenannte Direct Costing legt l) und 2) auf die Kostenträger um,

Echte Direktkostenrechnung [z.T. Deckungsbeitragsrechnung nach RIEBEL

(14)] legt l) und j) auf die Kostenträger um.

Bei beiden Begriffspaaren ist die entsprechende Relativität der

Gliederung zu beachten. Bei den Einzel- bzw. Gemeinkosten ist es die Be-

zugsgrösse welche über die Aufteilung entscheidet, bei den variablen
bzw. fixen Kosten ist der Betrachtungszeitraum entscheidend.

Das Direct Costing *)
Ausgehend von der Tatsache, dass die Fixkosten Periodenkosten und keine

Stückkosten sind, verzichtet das Direct Costing auf eine Umlegung der

Fixkosten. In der kurzfristigen Produktionsplanung sowie zur
Preisbildung weist die Methode besondere Vorteile auf, indem sie einerseits

*) Besser auch Variabel Costing genannt. In der englischen Literatur
oftmals auch mit Marginal Costing bezeichnet. Diese Kostenrechnung
war in der deutschen Literatur schon lange bekannt, hat aber zuerst
im englischen Sprachgebiet eine wesentliche Bedeutung erlangt [vgl.
(16)].
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scharf trennt zwischen den variablen proportionalen und den fixen
Kosten. Zur Bestimmung der Preisunterstgrenze ist diese Aufteilung
wichtig, da kurzfristig auf eine Fixkostendeckung evt. verzichtet
werden kann. Die variablen Kosten müssen hingegen auf jeden Fall
gedeckt werden. Die Nachteile welche dem Direct Costing angelastet
werden, sind für den Einzelbetrieb in der Landwirtschaft weitgehend

belanglos. Die fehlende Möglichkeit der Produktionskostenrechnung ist
umso unbedeutender je weniger Marktfreiheit das Unternehmen besitzt.
Dagegen kann das Direct Costing auf dynamischen Märkten mit starkem

Wettbewerb evt. nicht voll befriedigen.

Die Deckungsbeitragsrechnung nach RIEBEL

RIEßEL (14) geht den Weg der völlig schlüsselungsfreien Umlegung der

Kosten, somit der Einzelkosten, welche fixen oder variablen Charakter

haben können. Im Landwirtschaftsbetrieb treten ebenfalls solche Posten

mit Fixkostencharakter auf, welche aber dem Kostenträger direkt
zurechenbar sind wie z.B. Versicherungen von Spezialmaschinen welche nur

in einem Kostenträger verwendet werden.

Zu diesen zwei etwas vereinfachend dargestellten Formen finden sich

in der Literatur alle Uebergangsformen der stufenweisen Fixkostenverrechnung

bis hin zur Vollkostenrechnung.

Beispiel: Einzelkostenrechnung (12)

Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3

Erlös

./. Kostenträgereinzelkosten

50'000.—

30'000.—

30'000.—

20»000.—

20'000.—

10'000.—

Deckungsbeitrag I
./. Kostenträgergruppeneinzelkosten

20'000.—
V-

10

lO'OOOj—

000.—

10'000.—

5'000.—

Deckungsbeitrag II
./. Unternehmenseinzelkosten

20'000.—^ —
5'000."

5'000.—i y

Erfolg 20'000.—
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4. Die Buchhaltung in der
Landwirtschaft heute
Erst nach dem zweiten Weltkrieg wurde im landwirtschaftlichen Bereich

durch UEBIKER (ll) der Kostenrechnung ein wesentlicher Impuls gegeben.

Er wählte das Zweikreissystem und zwar in Anlehnung an das industrielle
Rechnungswesen in Form einer statistischen Betriebsrechnung, immer aber

noch mit einer vollständigen Kostenverlegung. Wegleitend in der

Erarbeitung einer Teilkostenrechnung für die Landwirtschaft war zweifellos
die Zentralstelle Lausanne des SRYA. Ihr System V°V (Vallat, Deblus,

Veillon) darf in mehrfacher Hinsicht als richtungsweisend angesprochen

werden:

1. Es handelt sich um eine Teilkostenrechnung mit schlüsselungs-

freier Verlegung der Einzelkosten. Es lehnt sich somit an an die

Deckungsbeitragsrechnung nach RIEBEL (s. später).

2. Die Abkehr vom Denken in Durchschnittskosten wird konsequent

vollzogen, zusammen mit einer möglichst planungsgerechten

Erfassung -und Gliederung der Kostenelemente.

Die schon frühzeitige Anpassung an die elektronische

Datenverarbeitung erlaubt eine Verarbeitung der Daten im konten-

mässigen Einkreissystem.

4. Das betriebswirtschaftliche Denken der Betriebsleiter kann

mit der Teilkostenrechnung weitergehend gefördert werden als
mit der Kostenartenrechnung.

In der erwähnten Arbeitsgruppe wurde ebenso versucht, die Teilkostenrechnung

zu vereinheitlichen. Sie spricht von der Kostenstellenrechnung

als Direktkostenrechnung. Wie schon erwähnt, lehnt sie sich an die

Einzelkostenrechnung nach RIEBEL (14) an und überträgt dabei den

Fixkostenblock der echten Gemeinkosten unverrechnet in die Gesamterfolgs-

rechnung. Damit ist dieses System eher mit Ko s tenträgerzeitrechnung

als Direktkostenrechnung zu betiteln. Der Zweck der Kostenstellenbildung

liegt im wesentlichen im Verrechnungsproblem der Gemeinkosten,

und auf den Kostenstellen findet keine Leistungsverrechnung statt. Die
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"buchhalterische Kostenauflösung sowie die Teilkostenrechnung erübrigt
die Kostenstellenbildung weitgehend. Es bleibt lediglich eine Aufteilung

des Gemeinkostenblocks in schlüsselungsfreie Strukturkostengruppen.

Zwischen 60 °/o und 70 % der erfassten Buchhalter in der Landwirtschaft
führen heute eine Teilkostenrechnung durch, und es macht sich eine

zunehmende Tendenz in dieser Richtung bemerkbar. Diese Zahlen sprechen

für sich. Rieht zuletzt dank der elektronischen Datenverarbeitung hat
dieses System eine derartige Breitenwirkung. Natürlich kann auch diese

Buchhaltungsform nicht allen Fragen gerecht werden. Richtzuletzt zeigt
der langwierige Ablauf der Arbeiten der Arbeitsgruppen von der

Auftragserteilung bis zum vorliegenden Bericht (17) die Vielschichtigkeit
der Probleme.

II. Aktuelle Probleme, neuere Tendenzen

Immer wieder wird der Vorwurf laut, die buchhalterische Diskussion

werde nur auf technischer Ebene geführt. Damit könne sie sich nicht
befreien von Herkömmlichem zugunsten neuerer Anforderungen welche an

die Buchhaltung gestellt werden insbesondere von Seiten der Planung.

Dass diese Forderungen aber letztlich auch infolge technischer
Bedürfnisse adäquater Planungsmethoden gestellt werden, wird vielfach
übersehen. Buchhaltung wie Planungsmethoden sind Führungsinstrumente
und der Annäherungsprozess muss von beiden Seiten her erfolgen.

1. Verwendung der Buchhaltungsdaten in der Planung

Grundsätzliche Probleme schränken die Verwendbarkeit von Buchhaltungsdaten

für die modernen Planungsmethoden aus dem Bereich der Oekonomie

und des Operations Research ein.

Die Planung muss weitgehend, um objektiv zu sein, normativ aufgebaut

werden. Buchhaltungsdaten können zu Kontrollzwecken wesentliche

Dienste leisten. Drei technische Fakten erschweren allerdings den

direkten Uebertrag von solchen Daten in die Planung.
























